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1 . EINLEITUNG

1.1 Darstellung des Vorhg:bens

Der Bebauungsplan "Sportplatz" der Gemeinde Altleini.ngen um
faßt mehrere Teilbereiche mit unterschiedlich geplanten Vor
haben

Erweiterung vorhandener Gebäude und Nutzung als Spontan
lage (Clubhaus u. a . ) ,

Errichtung einer Tennisanlage mit 3 Plätzen und einer
tJbunaswand ,

An].age ei.ner K]-eingolfanlage ,
Bau einer Stellplatzanlage mi.t ca 62 Stellplätzen,
Ausbau ei-nes Erschließungsweges mit Wendehammer

Darüber hinaus bei.nhaltet der Bebauungsplan Bereiche. in de-
nen im wesentlichen keine Änderung der vorhandenen Nutzungen
geplant i-st; die bestehenden Nutzungen werden ei.gentlich nur
in den Darstellungen des Bebauungsplanes übernommen. Es han-
delt sich hierbei um folgende Bereiche

vorhandenes Sportgelände(Sportplatz/Fußballfeld) ,

zwei vorhandene Wohngebäude, die zum Teil von Waldflächen
umgeben sind,
vorhandene Waldflächen, die nicht direkt (Bebau\Jing, Versie
gelung) in Anspruch genommen werden:
a) Flächen für die Forstwirtschaft,
b) Waldfläche als Fläche zum Erhalten von Bäumen und Sträu

rn h o 1- r)

1 . 2 FläcbQnnutzunggplan

Der Aufstellung des Bebauungsplanes ist eine 1. Änderung des
Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Hettenleidelheim
1988/1989 vorausgegangen. Die Änderung des Flächennutzungs-
planes hatte unter anderem die Erwei.terung der Sportfläche
(Plangebiet) in Altleini.ngen zum Inhalt. Der Flächennutzungs-
plan wurde von der Kreisverwaltung Bad Dürkheim am 29.08.1989
genehmigt

Sei.bens der Träger öffentlicher Belange und seitens der Be-
völkerung wurden im Flächennutzungsplanverfahren bereits
Bedenken und Anregungen geäußert, die zum Teil auch im Bebau
ungsplanverfahren Beachtung finden müssen.

Im Zusammenhang mi-t der Inanspruchnahme der Waldfläche (z. T
Jungwuchs) fordert beispielsweise das Forstamt Bad Dtlrkheim
die Anlage eines ökologisch vielseitigen Waldrandes, um Fol-
geschäden an den angrenzenden Waldteilen zu vermei.den. Zu
diesem Zweck wird die p].anerische Festschreibung einer aus-
reichend großen Fläche zwischen der Freizeitanlage und dem
Wald ge fordert
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2 . AUSGANGSS ITUATION

2.1 Naturräumliche Gliederung / Regionaler Raumordnungsplan

Das Plangebiet li.egt innerhalb der naturräumlichen Einheit
170.03 "Leininger Spot'n"r die zur Einheit 170.0 "Unterer
Pfälzer Wald" gehört. Hauptbuntsandstein und Oberer Bunt-
sandstein bestimmen das Relief. Die zum Teil steil abfallen-
den Flanken des Leininger Sporns sind bewaldet. Der Eckbach
im Tal verläßt die Randhähe nördlich der Gräfenthal-Siedlung.
Die Bodentypengesellschaften im Winkel der Landesstraßen 220
und 218 sind vom Staub- und Läßlehm über Sand bzw. Sandstein
abhängig. Basenarme Braunerden (Ranken und Pseudogleye) bil-
den Haupt- und Nebentyp der Bodentypengesellschaft. Gemäß dem
am 24.11.1989 genehmigten Regionalen Raumordnungsplan Rhein-
pfalz befindet sich das Plangebiet i.nnerhalb eines "Regt-ona-
len Grünzuges". Landespflegerisch besonders bedeutsame Be-
reiche sind - auch gemäß der Biotopkartierung - nicht inner-
halb des Beurteilungsraumes gelegen. Der Grünzug bedeutet
ein generelles Freihaltegebot, das in diesem Falle auch die
Inanspruchnahme von Waldflächen behandelt

2 . 2 Relief

Das sich südlich an vorhandene Wohnbebauung anschließende
Plangebiet steigt von Norden nach Süden stark an. Der vor-
handene Sportplatz und die südlich davon gelegenen Gebäude
bea.nden sich auf mehr oder weniger ebenen Terrassen, die
durch Höhenversätze voneinander getrennt sind. Der Sport-
platz liegt seinerseits höher als die "Sportplatzstraße"
Der südli.ch an die bebaute Fläche angrenzende Bereich (Flä-
che für die geplanten Tennisplätze) ist ebenfalls durch einen
Höhenunterschied getrennt. Diese Fläche weist in sich eben-
falls eine bewegte Geländeoberfläche auf. Der westliche Teil
des Plangebietes ist dagegen ni-cht terrassiert. Hier steigt
das Gelände mehr oder wenigen blei-chmäßig an.
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Zur Bewertung des Plangebietes wird dieses aus Gründen der
übersichtlichkeit in einzelne Teilbereiche untergliedert
Diese Unterteilung bietet si.ch aufgrund der unterschiedli-
chen vorhandenen und geplanten Nutzungen.auf den einzelnen
Flächen an. Da außerdem mit einer abschnittsweisen Realist-e
rung der geplanten Vorhaben zu rechnen ist, macht eine alle
derung des Plangebi-eyes eine Zuordnung von Ausgleichs- und
Ersatzmaßnahmen zu den einzelnen Teilflächen bzw..den.level
ligen Verursachern (soweit nicht die Gemeinde Altleiningen
für das gesamte Plangebiet als "Verursacher" des Eingriffs
zuständig ist) möglich.
Die Gliederung des Plangebietes ist dem auf der folgenden
Seite dargestellten Lageplan (Kopie des Bebauungsplanes) zu
entnehmen. Im weiteren Text wird'diese Numerierung der Teil
bereiche beibehalten .

Der Teilbereich l umfaßt den vorhandenen Sportplatz. (Fuß:
ba].Ifeld) . Die Tennenfläche des Platzes liegt auf einer fast
ebenen Terrasse, di.e einen Höhenunterschied zur vorhandenen
Sportplatzstraße aufweist. Dieser Bereich ist überwiegend
befestigt und weist kaum Pflanzenbestände auf

Für diesen Tei.lbereich sind im Moment keine Veränderungen vor
gesehene die vorhandene Nutzung"wird.lediglich in den Bebau-
ungsplan übernommen. Trotzdem wären in diesem Bete.i.ch Verde s-
serungen möglich. di-e insbesondere die Grüngestaltung betref-
fen. Beispielsweise könnte stellenweise (in"den Randberei-
chen) di.e Oberfläche entsiegelt werdend um Bäume und Sträu-
cher zu pflanzen. Solche Maßnahmen könnten als Ausgleichs-
maßnahme angerechnet werden.

Da in diesem Bereü.ch jedoch keine Veränderungen der Gestalt
und Nutzung geplant si-nd, soll dieser bei der weiteren Beur-
teilung (auch Ausgleichsbilanzierung) nicht weiter berücksich
tagt werden.
Der Teilbereich ll schließt sich südlich an den Sportplätzen
an. Beide Flächen sind durch einen Höhenversatz getrennt: Die
Böschung ist zum Tei-l mit Treppen.und Stützmauern befestigt
Auf dieser Fläche steht bereits eine bauliche Anlage (Vereins-

:i:!:iË,Eii.:: ::i :i iE=:ii:: i:! Ëii-:i:.lll:nil.:il:::-auf Stellenweise wurden Bodenarbeiten durchgeführt, so daß...
der Boden in diesen Bereichen unbewachsen ist. Di-esel.betrifft
besonders die steilen Böschungen (Abgrabungskante) /. die .diese
Fläche nach Osten und Süden begrenzen. Diese Bereiche sind be-
sonders erosionsgefährdet
In diesem Teilbereich ist eine Erwei.terung der vorhandenen Ge
bäume geplant. Damit ist auch eine Veränderung der Frei.fläche
verbunden, da ei-ne Zufahrt ermöglicht werden muß und ei.nzelne
Stellplätze vorgesehen sind. Bei der Gestaltung der Freiflä-
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chen sollte nur eine möglichst sparsame Bodenversiegelung
erfolgen; der Vegetationsanteil sollte möglichst hoch sein
Di.e geplanten Veränderungen werden bei der weiteren Betrach
tung berücksichtigt

An die Teilbereiche l und ll grenzt östlich ein 50 - 70 Jah-
re a].ter Rotbuchenbestand mit einer lockeren Kraut- und
Strauchschicht an. In diesem Bereich ist keine Inanspruch-
nahme durch die geplanten Nutzungen vorgesehen. Veränderun-
gen durch die Vorhaben sollten in jedem Fall vermieden wer-
den. Vielmehr ist der Erhalt und die Pflege des Bestandes
ratsam, damit ein Schutzstreifen zur angrenzenden Wohnbebau-
ung erhalten blei.bt. Dieser Bereich blei.bt bei der anschlies
senden Ausgleichsbilanzierung unberücksichtigt
Der Tei].bereich 111 umfaßt die Fläche, auf der die Tennis-
plätze vorgesehen sind. Dieser Bereich liegt ca. 4,0 bis
5,0 m höher als die bebaute Fläche (Teilbereich 11) . Die
Fläche steigt vom nördlichen Böschungskopf nach Süden zum
Waldweg an. Das auf den ersten 16,0 - 20,0 m noch stark an
steigende Gelände geht dann in eine flacher geneigte ebene
Fläche über. An der östlichen Plangebietsgrenze fällt das
Gelände bereits wieder steil ab. Die Südgrenze wird durch
einen unbefestigten Wirtschaftsweg gekennzeichnet

Der Teilbereich 111 stellt sich als ehemalige Waldfläche dar,
auf der nur noch im nördlichen Bereich (entlang der Abgra-
bungskante in 16,0 bis 20,0 m Tiefe) ein Restbestand von ca.
950 m2 des ursprünglichen Kiefernhochwaldes (Forst) enthal-
ten ist. Die ca. 60 älteren, aufgeasteten Kiefern dieses
Restbestandes sind kaum mehr als Wald zu bezei.chnen, bilden
jedoch eine raumwirksame Kulisse hinter dem vorhandenen Sport-
heim. Der übrige Bereü-ch ist von ei.nem fünf- bis zehnjährigen
Junggehölzaufwuchs (ca. 3,0 - 7,0 m hoch) überzogen, der über-
wiegend aus Kiefern, Birken, Stieleichen und Rotbuchen besteht
Teile dieses Bestandes (Ki-eiern) scheinen aufgeforstet zu sei.n,
die {ibrigen Gehölze haben sich dem Anschei.n nach aus Samenan-
flu$J. (-Eintrag) entwickelt. Die Bodendecke ist mit Besenginster,
Drahtschmiele, Besenheide, Heidelbeeren und verschiede-
nen Gräsern bewachsen. Im Süden, entlang des Weges verstärkt
sich der Brombeer- und Himbeerbewuchs. Vereinzelt sind Ohr-
Weiden vorhanden .

Di.e Vegetation dieses Tei.lbereiches deutet in ihrer Art und
Zusammensetzung auf die eher mageren Bodenverhältnisse hi.n.

Hier liegt eine geringmächtige Oberbodenschicht (roter Sand-
boden) mi-t teilweise geringzersetzter Rohhumusauflage auf
einem stark verwitterten Buntsandsteinrücken. Dort, wo "Tram
pelpfade" das Gelände durchziehen, ist der Sandstein zu se-
hen

Die eher artenarme Vegetation in diesem Bereich hat sich i.n
dieser Zusammensetzung nach der Abholzung des Waldbestandes



eingestellt. Einige Arten der Waldbodenflora sind erhalten
geblieben, obwohl die Flächen durch das Aufkommen der Jung-
gehölze zunehmend vertuscht sind. Die vorhandene Vegetation
kann im wesent]ichen a]s natür]-ich und standortgerecht be-
zeichnet werden, da sie sich zum großen Teil von selbst ein-
gestellt hat (Sukzession) . Dies war möglich, da die Flächen,
trotz der sichtbaren antrophogenen Einflüsse (Wege, Auffor-
stung, Kahlschlag) , weitgehend sich selbst überlassen bzw.
wed.g gepflegt wurden .

Die äußeren Bereiche des Junggehölzaufwuchses übernehmen be
reite zum 'Feil die Funktionen ei.nes Waldmantels für die süd
li.ch und westlich angrenzenden Waldflächen. Dies ist von Be
deutung, da die Bäume an den neu entstandenen Waldrändern
durch die Abholzung der Fläche frei-gestellt wurden und so
ungeschützt den Wi.tterungsverhältnissen ausgesetzt sind.

Die geplante Nutzung dieses Teilbereiches wird im abgebildeten
Gestaltungsvorschlag veranschaulicht. Dieser Vorschlag ist
nicht unbedingt für die Realisierung des Vorhabens bindend,
sondern verdeutlicht in erster Linie die mögliche Anordnung
der Spielfeldes. Vorgesehen sind aber in jedem Fall 3 Tennis-
plätze, eine Ubungswand. ein Wetterschutzhäuschen und die
notwendigen Wege (siehe Abbildung auf der folgenden Seite)
Mit dem geplanten Vorhaben ist eine starke Veränderung der Ge-
stalt und Nutzung der vorhandenen Grundfläche verbunden. Aufgrund
des sehr bewegten Reliefs ist zur Verwirkli.chung der geplanten
Anlagen eine umfassende Veränderung des Geländes notwendig.Aus
der Massenberechnung zur geplanten Tennisplatzanlage, di.e von
den Ingenieuren Roskamp & Neumüller, Bad Dürkhei-m im Juli. i93
erstellt wurde, geht hervor, daß "bei der geplanten Höhe des
Plenums von 281,75 m u. NN praktisch ein Ausgleich der Schüt-
tungs- und Abtragsmassen vorhanden ist."

Durch die Reliefveränderung wird die vorhandene Bodenstruk-
tur verändert oder sogar ganz beseitigt. Diese Beeinträchti
jungen greifen bis in die tiefer liegenden:Bodenhorizonte

Die Veränderung der Bodengestalt bringt auch eine Verände-
rung der Wasserverhältnisse mit sich. Dies betrifft das Grund
wasser und das Oberflächenwasser. Bodenabtrag und Oberflächen
versiegelung führen insbesondere zu einem erhöhten Oberflä-
chenwasserabfluß. Die Möglichkeiten einer Verrieselung bzw.
Rückhaltung im Plangebiet sind kaum gegeben, so daß das Nie-
derschlagswasser der Kanalisation zugeführt werden muß.
Die Veränderungen in diesem Teilbereich führen zu einer
fast vollständigen Beseitigung der Vegetation und der boden
gebundenen Tierwelt. Die vorhandenen älteren Kiefern stehen
ungeschützt und sind auch aufgrund der Bodenverhältnisse
windwurfgefährdet. Bei Verwirklichung der geplanten Vor-
haben würden sie eine Gefahr darstellen, so daß es dann rat
samt erscheint. die Bäume zu fällen. Obwohl im Gestaltungs-
vorschlag ein Gehölzband dargestellt ist, würde auch in die
sem Bereich die vorhandene Vegetation zum Teil beseitigt
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Durch di.e geplanten Nutzungen speziell in diesem Teilbereich
kommt es auch zu Beeinträchtigungen der Pflanzen- und Tier-
welt auf den angrenzenden Flächen. So entstehen z. B. Störun
gen durch den Spielbetrieb (Lärm) und das Betreten der an-
schließenden Flächen .

Die Beseitigung der Vegetation und die großflächige Versiege-
lung können kleinkli.matische Veränderungen bewirken. Eine mög
liche örtliche Temperaturerhöhung (Strahlungswärme) und eine
Abnahme der Luftfeuchtigkeit könnten sich dabei besonders auf
die angrenzenden Waldränder ungünstig auswirken.

Im Süden des Plangebietes schließt eine Waldfläche an, die
aus ca. 30-jährigen Eichen, Birken. Kiefern und Buchen besteht
Da diese Fläche nicht direkt von den geplanten Maßnahmen be-
ansprucht wird, bleibt sie bei den weiteren Darstellungen un-
berücksichtigt

Der Teilbereich IV a entspricht in seinem Bewuchs dem Bereich
111

Auf der westlichen Fläche, Teilbereich IV b, steht ein Kie-
fernhochwald mit einer relativ aiëhtëii Bodendecke aus Heide,
B].aubeere und .Drahtschmiele

Beide F].ächen, IV a und b, sind im Bebauungsplan als Flächen
für die Forstwirtschaft gekennzeichnet und werden durch die
geplanten Vorhaben nicht beansprucht; es si.nd keine Veränderun
gen vorgesehen. Diese Flächen bleiben deshalb bei. den weiteren
Ausführungen unberücksichtigt
Der Teilbereich V stellt sich zum Teil als Waldfläche dar
Durch die Darstellungen im Bebauungsplan soll der Bestand ge-
schützt werden. Der Wald nimmt ei.nen großen Teil der Fläche
ein und grenzt stellenweise bis an die zwei bereits vorhan-
denen Gebäude. Durch die Aufnahme in den Bebauungsplan sollen
die Gebäude im Bestand geschützt werden. Die relativ eng gezo
gene Baugrenze ermöglicht geringe bauliche Erweiterungen.

In dem Teilbereich V sind keine Veränderungen der vorhandenen
Nutzungen geplant, so daß di.esel Bereü.ch bei der weiteren Be-
urteilung ausgeklammert wird .
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Das Bild zeigt einen Teil der Fläche südöstlich
des Sportheims. Es si-nd einige der Kiefern des
ehemaligen IValdbestandes und der Junggehölzauf-
wuch s z u erkenne n .
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Dieses Bild wurde aus der Gegenrichtung des Bildes auf
Seite ll aufgenommen. Links im Bild schließt der Rotbuchen
bestand an. Es si.nd wieder die verbliebenen Kiefern des
ehemals.gen Waldbestandes zu sehen. Deutlich ist auch die
Abgrabungskante am Rand der bebauten Grundstücksfläche
[ Tei[bereich 1]. ) zu sehen .
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Das Bild zeigt den Blick vom Rand des Plangebietes
(Teilbereich 11) auf den Gewerbebetrieb an der
Lessingstraße. Das Gelände fällt zu dieser Seite
stark ab .
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schutt. Planenreste usw. genutzt

lll1llilill:i:iliilllll$iiill:i:li:i ii::llliillillll lii :
zu haben .

sind zum Teil nicht zu vermeiden.
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Vom Westrand des bestehenden Sportplatzes geht der Blick Rich-
tung L 518. Neben der vorhandenen Sportplatzstraße (rechts)
folgt dann links im Bild der Bereich für den geplanten Parkplatz
streifen und di-e geplante Kleingolfanlage

Di.e Laubbaumzeile an der L 518 bleibt erhalten. Der Kleingolf-
platz soll bewußt von Norden her über den Parkplatz erschlos-
sen werden. Die Omnibushaltestelle sollte mi.t dem Wartehäuschen
einer gestalterischen Verbesserung unterzogen werden. Der Be-
bauungsplan sieht di-e Festsetzung der Grtinbindung auf 5,0 m
Bre ite vor
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sickernde Niedersch]agswasser muß an die Kana].isation abge-
führt werden. Ei.ne Befestigung der Fläche mit durchlässigem
Material (z. B. Rasengittersteine) ist zum Teil nur dann
sinnvo].], wenn Parkp]-ätze wenig genutzt werden und so]].te
nur vorgenommen werden, wenn eine Verschmutzung des Grund-
wassers durch Oel, Benzin etc. ausgeschlossen werden kann.

Die umfassenden Veränderungen in den Teilbereichen VI a und
VI b werden bei der Ausgleichsbilanzierung berücksichtigt

Der Tei].bereich Vll umfaßt den geplanten Erschließungsweg
mit dem Wendehammer. In diesem Bereü.ch ist bereits eine Zu
fahrt vorhanden, so daß der Anteil der versiegelten Fläche
nur geli-ngfügig erhöht wird.

4 EINGRIFFSREGELUNG

Die geplanten Änderungen der Gestalt und Nutzung führen auf
den betroffenen Grundflächen und zum Teil auch darüber hinaus
zu erheblichen und auch nachhaltigen Beeinträchtigungen des
Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes. Entsprechend dem
Landespflegegesetz von Rhei.nland-Pfalz handelt es sich des-
halb bei den geplanten Vorhaben um Eingriffe in Natur und
Landschaft. Nach S 5 des Landespflegegesetzes hat der Verur-
sacher eines Eingriffs vermeidbare Beeinträchti.jungen zu un-
terlassen und unvermeidbare Beeinträchtigungen auszugleichen.
Wenn Beeinträchtigungen nicht ausgleichbar si.nd und di.e Belange
der Landespf].ege nicht vorgehen, kann der Verursacher verpflich
tet werden, für Ersatzmaßnahmen zu sorgen.

5 FLÄCHENBILANZ UND AUSGLEICHSBILANZIERUNG

Bei der nachfolgenden Ausgleichsbilanzierung werden nur die
Flächen berücksichtigt, die direkt i.n Anspruch genommen wer-
den. Hier kann von einer starken Veränderung der vorhandenen
Gestalt und Nutzung ausgegangen werden.

Folgende Flächen werden bei der Bilanzierung behandelt
Teilbereich ll ,
Teilbereich lll ,
Teilbereich VI a .
Tei.lbereich VI b ,
Teilbereich Vll

Di-e übrigen Flächen und auch die angrenzenden Flächen außer-
halb des Plangebietes bleiben bei der Bilanzierung unberück-
sichtigt, da diese Flächen nicht direkt in Anspruch genommen
werden und auch keine Veränderungen geplant si.nd. Diese Vor-
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gehensweise setzt allerdings voraus, daß im Bereich der
nicht berücksichtigten Flächen tatsächlich keine bzw. kei-
ne erhebli.chen Veränderungen eintreten. Dazu ist es not-
wendig, den Bestand zu erhalten, zu schützen und unter Um-
ständen auch zu pflegen. Außerdem müssen Beeinträchtigungen,
die von den direkt in Anspruch genommenen Teilbereichen (s. o.)
ausgehen, ausgeschlossen werden.
Folgende Flächen werden bei der Bilanzi.erung nicht berücksich
tj.gt

Teilbereich l ,
Teilbereich IV a ,
Teilbereich IV b,
Teilberei.ch V

Sollten dennoch durch di-e geplanten Vorhaben erhebliche Ver
änderungen in diesen Tei.lbereichen eintreten. bleibt grund-
sätzlich di.e Verpflichtung zum Ausgleich der Beeinträchti-
gungen und zur Durchführung von Ersatzmaßnahmen nach dem
Landespflegegesetz von Rheinland-Pfalz. bestehen.

5 . 1 BeWgrtungsrahmen

Für die Ausgleichsbilanzierung wird ein einfacher Bewertungs-
rahmen angewendet, der aus dem von der Bezirksregierung Rhei.n
hessen-Pfalz herausgegebenen Anbei.tspapier: "Beitrag zum S 17
Landespflegegesetz , 'Landschaftsplanung in der Bauleitpla-
nung' ", übernommen wurde. Dieser Bewertungsrahmen ist in die-
sem Beitrag als Auszug wiedergegeben.

Bewertunqsz' ahnen

r'3 Bi.otoptypen Wertfaktor

1 . Versiegelte Flächen

2 . Wassergebundene Decke
Pf].asterf].ächen

0,0

0,1

3 Beglünte Dachf].ächen
Ragengitterflächen
übererdete Tiefgarage

0,2

4

5

intensiv bewirtschaftete
Äckerf].ächen/Rebf].ächen 0,3

0,8

0,3

Extensive Äckerfläche/Rebf].äche mit
Wildkräutern

6 Gartenflächen
Private Grünf].ächen i.n
Industrie- und Gewerbegebieten
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7 Gartens ].ächen
Pri.vote Grünf].ächen in
Misch- und Wohngebieten
( Hausgärten )
K].eingartenan].ages

0,4

8

9

0,4

0,5

0,8

ë5ffent[iche Grüne ].äche

10 Öffent[iche Grüne ].äche
Parkan].ages mit a].tem Baumbestand
extensi.ver Pflege und Nutzung,
Erholungswald

11 Flächen mi.t Festsetzungen für
Maßnahmen zum Schutz, zur ?f].ege
und zur Entwick].ung von Natur und
t,andschaft; ( gemäß S 9 ( 1) ,
Zi.:Eiern 20 und 25 Baugesetzbuch)

0,6

12 . ]ntensi.ve Grüne.andnutzung 0,4

0,7

0,4

0,9

0,7

13

14

15

Extensive Grün].andnutzung

Baumschulen, Obstp].antigen
Streuobstwiesen

16 Brachflächen/ Sukz es s i.onsflächen
soweit nicht Ziffer 2 4

17 . Naturnaher Wald mit Unterwuchs

18 . Laub-Mischwa].d
Laub-Nade].-Mi.schwa].d

0,9

0,8

0,51 9 . Nade].wa].d

20 . Fe].dgehö]ze/Hecken/stuff.ge Wa].d
ränder 0,7

0,821 Einze].bäume, Baumgruppen/
Al].een

22 . unbe].astete Gewässer mi.t
Ufersaum

0,8

0., 4

1,0

23

24

Fischerei].ich genutzte Teiche
Frei.zei.tgewässer

Biotoptypen nach S 24 1.PfIG
( z .B . Röhricht, hochstauäenreiche
Feuchtwiesen , Bruchwälder, Dünen,
Trockenrasen, Ufersäume u.a.)
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Den zu bewertenden Flächen wird ein Wertfaktor (O,O - l,O)
zugeordnet, der mit der Flächengröße multipliziert wi-rd.
Für den vorhandenen Zustand der Flächen und für den voraus
sichtlichen Zustand der Flächen nach Verwirklichung der
Vorhaben werden unterschiedliche Wertfaktoren zugeordnet
Die Differenz der ermittelten Gesamtwerte stellt die Auf-
wertung bzw. Abwertung der Flächen dar

Für den voraussichtlichen Zustand der Flächen nach Verwirk-
lichung der Vorhaben werden die im Kapitel 3 dargestellten
Gestaltungsvorschläge zugrunde gelegt: Die Richtigkeit einer
solchen Prognose kann nur durch eine überprüfung des Plange-
bi.etszustandes nach Verwirklichung der Vorhaben festgestellt
werden. Generell besteht natürlich die Möglichkeit. daß die
tatsächliche Verdi.rklichung den prognostizierten Zustand in
der ökologischen Wertigkeit noch übertrifft. Dies sollte so-
gar angestrebt werden. indem ei-ne möglichst optimale Lösung
gefunden wird. Hier kommt der Objektplanung eine besondere
Verantwortung zu .
Leider ist es nicht ausgeschlossen, daß sich der Plangebiets-
zustand nach Realisierung des Vorhabens ungünstiger darstellt,
als es vorhergesagt wurde. In diesem Fall wäre bei einer Lang-
zeitbeobachtung und Erfolgskontrolle (wird bisher kaum oder
gar nicht durchgeführt) eine Korrektur des Ergebni.sees not-
wendig .

5 . 2 Bilanzierung / Berechnun

Tei lbereich ll

Diese Fläche hat insgesamt eine Größe von 3.390 H2
Davon sind 440 Hz bereü.ts von dem Gebäude überstellt
Ungefähr 1.000 m2 sind bereits befestigt bzw. versiegelt
Der Wertfaktor für die bebauten und versiegelten Flächen i-st

Die noch unversiegelte Fläche hat eine Größe von 1.950 H2
Da der Oberboden zum Teil nicht oder nur sehr dünn bewachsen
ist, wird dieser Fläche ein Wertfaktor von 0,3 zugeordnet

0 0
r'3

Die Planung sieht air diesen Bereich eine Erweiterung der
Gebäude und eine Umgestaltung der Freifläche vor. Entspre-
chend der festgelegten Grundfläche (GR) werden maximal
1.600 Hz bebaut. Weitere 400 H2 werden für die Anlage der
Wege und einzelner Stellplätze versiegelt
Der bebauten und der versiegelten Fläche wird der Wertfaktor
O, O zugeordnet
Bei der Neugestaltung der Freiflächen ist eine unversiegelte
Fläche von 1.390 H2 vorgesehen. Diese wird zum Teil durch
Entsiegelung der bereits befestigten Bereiche geschaffen.
Die Gestaltung der Fläche sollte mlt standortgerechten, hei-
mischen Gehölzen vorgenommen werden.
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Da hier eine intensive Nutzung stattfindet und möglicher-
weise auch mit der Anlage von ökologisch wenig wertvollen
"Schmuckpflanzungen" zu rechnen ist, wird dieser Fläche der
Wertfaktor O, 4 zugeordnet :

Bilanz Teilbereich ll

Ist-Zustand
Bebauung
Versiegelung
Unversiegelt, kaum begrünt

440 H2 X 0,0
1.000 HZ X 0r0
1.950 Hz X 0,3

0,0
0,0

585,0
3 . 390 mz 585 ,O Gesamtwert

Geplanter Zustand
Bebauung
Versiegelung
Unversiegelt. begrünt

1.600 m2 x 0,0
400 m2 x 0,0

1.390 H2 X 0,4

0,0
0,0

556,0
3 . 390 Hz 55 6 , O Gesamtwert

Wertverlust: 3 . 390 m2 / 585 556 - 29

Teilberei.ch l l l

Inanspruchnahme eines fünf- bis zehnjähri-gen Junggehölz-
dickichts ( s . Kapitel 3 )
Flächengröße 6 . 310 H2
Der Bestand der F].äche ist noch ni.cht als Wald zu bezeichnen
Die Sukzession ist noch nicht sehr weit fortgeschritten.
Der Fläche wird der Wertfaktor 0,6 zugeordnet

Di-e geplanten Vorhaben (Tennisanlage) führen in diesem Be-
reich zu einer Versiegelungsfläche von 3.125 H2 (benni-splätzer
Wege, Schutzhütte) (die Flächen wurden auf Grundlage des Ge-
staltungsvorschlages ermittelt)
Da diese Flächen ihren ökologischen Wert verlieren, wird der
Wertfaktor 0,0 zugeordnet
Die anzulegenden Böschungsflächen nehmen eine Fläche von
ca. 1.340 mz (in der Projektion gemessen) ein. Diese Flächen
sollen u. a. zur Böschungssicherung mit standortgerechten,
heimischen Gehölzen (Bäumen und Sträuchërn). bepflanzt wer-

de hier die Sicherung der Standfestigkeit der Böschungen
(auch Erosionsschutz) im Vordergrund steht und stellen-
weise auch technische Maßnahmen (Befestigungen, Stützwände)
erforderlich werden könnten, wird diesen Flächen i.nsgesamt
ein Wertfaktor von 0,5 zugeordnet

den

verlieren ,

Die verbleibende Fläche von 1.845 Hz steht in den Randbe-
reichen für den Aufbau eines Waldmantels aus standortge-
rechten, heidi.schen Gehölzen zur Verfügung. Der vorhande-
ne Gehölzbestand (Junggehölzdickicht) sollte in diesen Be
reichen erhalten bzw. ergänzt werden.
Da im wesentlichen keine Aufwertung gegenüber dem Bestand
erfolgt, wi.rd dieser Fläche ei-n Wertfaktor von 0,6 zuge-
ordnet
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Bilanz Teilbereich l l l

l st- Zustand
Geh6].zbestand 6.310 m2 x 0,6 3 . 786 , O Gesamtwert

Geplanter Zustand
Versiegelung
Böschung
Waldmante l

3.125 m2 x 0,0
1.340 Hz X 0,5
1.845 mz x 0,6

0,0
670,0

1 . 107 . 0

6 . 310 mz 1 . 777 ,O Gesamtwert

Wertverlust: 6 . 310 H2 / 3 . 786 777 - 2 .009

Teilbereiche VI a und VI b

Da sich diese beiden Teilbereiche in ihx'em Bestand als zu-
sammengehärende Fläche darstellen, werden sie gemeinsam be-
wertet. Beide Teilbereiche haben zusammen ei.ne Flächengröße
von 6.350 H2 (Teilbereich VI a = 4.275 m2, Teilbereich VI b

Die Fläche wird insgesamt als Brachfläche bewertet. Da je-
doch ein erheblicher schützenswerter Gehölzbestand (heimi-
sche Bäume. Sträucher und Obstbäume) vorhanden i.st, wird
di.e Fläche mit dem Wertfaktor 0,8 höher bewertet als Brach-
bzw. Sukzessionsflächen mit einem Wertfaktor von 0,7

2 075 m2 )

Bei den geplanten Vorhaben auf der Fläche VI a ist nur i.m
Bereich der 795 H2 großen Fläche mit der Pflanzbindung ein
Erhalt des Bestandes möglich .
Di.ese Fläche behält deshalb bei. der Bewertung den Wertfak-

Die verblei.bende Fläche mit einer Größe von 3.480 Hz wird
für die Errichtung der Kleingolfanlage umgestaltet
Da diese Fläche neben einer Bepflanzung (möglicherweise
auch Ziergehölze und Rasenflächen) auch versiegelte Berei-
che umfaßt. wird sie relativ gering bewertet und erhält den
Wertfaktor O, 4

0,8tor

Im Bereich VI b ist nach der Verwirklichung. des geplanten
Vorhabens ebenfa]]s nur auf der F].äche mit der Pflanzbin-
dung ein Erhalt des Bestandes möglich. Die 305 Hz große Flä
che behält den Wert von O, 8 .
Die geplante Stellplatzfläche mit einer Flächengröße von
1.769 m2 wird durch die notwendig werdende Versiegelung öko
logisch wertlos und erhält deshalb den Wertfaktor 0,0.
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Bilanz Teilbereiche VI a und VI b
l st- Zustand :

Brachfläche mit
Gehölzbestand 6.350 H2 x 0,8 = 5.080,0 Gesamtwert

Geplanter Zustand :
- Teilbereich VI a

Pflanzbi.ndung
Kleingolf

795 m2 x 0,8
3.480 m2 x 0,4

636,0
1 . 392 , 0

4 . 275 mz 2 . 028 , O Gesamtwert
Teilbereich VI b

Pflanzbindung
Stellplatz fläche

305 Hz 0,8
1.770 H2 X 0,0

244,0
0,0

2 .075 H2 244 ,O Gesamtwert

Teilbereiche VI a und VI b
4 . 275 m2
2 .075 m2

6 . 350 m2

2 .028 , 0
244,0

2 . 272 , O Gesamtwert

Wertverlust : 6 . 350 mz / 5 . 080 2.272 : 2.808

Zusammenfassung der Wertverluste aller Teilberei.che
Teilberei.ch ll : 3.390 Hz / Wertverlust 29
Tei].bereich 111 : 6.310 H2 / Wertverlust 2.009
Teilbereiche VI a und VI b: 6.350 Hz / Wertverlust 2.808
Teilbereiche gesamt 16 . 050 H2 / Wertverlust 4 . 846

l)urch Ersatzmaßnahmen muß ein Defizit von 4.846 ÖWZ kompensiert
we öden .

6 . ERSATZMASSNAHMEN

6 . 1 Beschreibung und Bewerte:Bg der Flächen für Ersatzmaßnahmen
Di.e Gemei-nde Altleiningen hat Grundstücke in der Gemarkung
"Kurzgewann" mit einer Gesamtfläche von 31.930 H2 erworben.
Das Gebiet, in dem die Ersatzflächen liegen, gehört - ebenso
wie der Geltungsbereich des Bebauungsplanes "Sportplatz"
selbst - zur naturräumlichen Einheit "Leininger Sporn"
Nach Best.chtigung durch die Vertreter der Kreisverwaltung Bad
Dürkheim - Untere Landespflegebehörde - wurden diese Flächen
als geeignet für die Durchführung von Ersatzmaßnahmen ange-
sehen



Die Grundstücke, di.e auf dem obigen Lageplan schraffiert sind,
werden bi.shen folgendermaßen genutzt

Die Flächen der Flurstiicksnummern 392/4, 392/10, 392/7, 392/8,
392/9 werden als Mähwi.ese intensiv genutzt und umfassen rd
l0.590 m2. Um den Ist-Zustand der geplanten Ersatzflächen qua-
litativ bewerten zu können, wird der bereits beschriebene Be-
wertungsrahmen für die Ausgleichsbi-lanzierung angewendet. Für
den Bi.otoptyp "intensive Grünlandnutzung" wi.rd ein Wertfaktor
von O, 4 angesetzt

r'3 Die Flächen der Flurstücksnurnmern 390/15, 390/19, 390/17, 390/13,
391, 391/2. 391/3, 389, 389/2, 389/3, 389/4 und die Hälfte von
391/4 werden als Viehweide intensiv genutzt und haben eine Ge-
samtfläche von rd. 20.245 H2. Dabei sind bereits 1.095 H2 vom
Flurstück 391/4 fur die hier vorhandene Waldfläche in Abzug ge-
bracht worden, da diese kei.ne Aufwertung erwarten lassen und
daher im Rahmen von Ersatzmaßnahmen unberücksichtigt bleiben.
Die Wertigkeit der Viehweide wird in Anlehnung an den o.g. Be
wertungsrahmen mit 0,4 angesetzt
Demzufolge läßt sich di-e ökologische Wertzahl des Ist-Zustandes
im Bereich der geplanten Ersatzmaßnahmen berechnen
l st-Wert
Mähwiese, intensiv 10. 590 Hz x 0,4
Viehweide, intensiv 20.245 mz x 0,4

4 . 236 6wz
8 . 098 6wz

S umme l st-We rt 30. 835 H2 12 . 334 ÜWZ



26

6 2 Vorqesehene Ersatzmaßnahmen
Im Rahmen des Bebauungsplanes "Sportplatz" werden
meinde Altleiningen die folgenden Ersatzmaßnahmen

von der Ge
vorgesehen

Anlage einer Streuobstwlese
Extensive Nutzung des Unterwuchses
Auswahl dor Obstsorten nach den Kriterien

Frosthärto
geringer Pflegeaufwand
umempfindlich gegen Schädlinge
gute Stamm- und Krononbildung

Pflegokonzept

Aufbau-. Erziehungs- und Pflegeschnitt gemäß
Richtlinien im Obstbau und nach der Entwicklung
kein Einsatz von Bioziden
Mahd nicht vor dem 1 5. Juni
Entfernen des Mähguts
Schutz gegen Wildverbiß

Extenslvlerung von Intenslvwelden und
Ergänzung durch Obstbäume
Auswahl und Pflege der Obstbäume wle E l

Pflegekonzept

max. zweimalige Mahd/Jahr nach dem 1 6Junl
zeitlich gestaffelte Mahd in Teilflächen
Kein Einsatz von Kunstdüngern
wenn Großviehweido. dann max. 0.5 GVE/ha

Anlage eines naturnahen Waldrandes
Auswahl der Gehölze erfolgt nach:

Standortbedingungen
Exposition
Bodenverhältnissen
natürliche potentielle Vegetation

Pflanzung: Bäume ll. Ordnung: 5 x 5 m/Pflanze
Sträucher: 1 .5 x 1.5 m/Pflanze

Pflegekonzept:
Kontrolle. Ergänzungspflanzung tibor zwei Jahre
ggf. Aufbauhilfe durch Schnitt
Aufbau eines ca. 2 m breiten Krautsaum durch
Unterlassung dor Mahd
Schutz gegen Verblß durch Wild und Vieh
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Anlage eines Feldgehölzes
Auswahl der Gehölze erfolgt nach:

Standortbedingungen
Exposition
Bodonverhältnisson
natürliche potentielle Vegetation
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FLÄCHEN FÜR ERSATZMASSNAHMEN
M. 1 : 2000
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6 . 3 Bewertung der Ergab;Dq:QD:ahnen
Die als E l bezeichnete Anlage einer Streuobstwiese mit
river Nutzung des Unterwuchses auf einer Fläche von rd
geht mit einem Wertfaktor von 0,8 in die Bilanzierung ein.
Damit wird der Mi.ttelwert zwischen den im Bewertungsrahmen
vorgesehenen Biotoptypen Streuobstwiese (0,9) und Extensiv-
grünland (0,7) gewählt, da erst nach einem Entwicklungszeit-
raum von mehr als 20 Jahren von der vollen ökologischen
Wertigkeit ausgegangen werden kann.

9

exten-
135 m2

Die Extensivierung von Intensivweiden mit einer Ergänzung durch
Obstbäume (E 2) ist auf einer Fläche von rd. 14.890 Hz vorge-
sehen. Mit einem Wertfaktor von 0,725 erhält diese Fläche auf-
grund der Aufwertung durch eingestreute Obstbäume eine etwas
höhere Wertigkeit als ei-n "einfaches" Extensivgriinland.

Die Anlage eines naturnahen Waldrandes (E 3) auf einer Fläche
von rd. 6.210 m: und die Anlage eines Feldgehölzes (E 4) auf
rd. 600 Hz werden mit ei.nem Wertfaktor von 0,7 belegt. Der
überwiegende Flächenanteil, der aus Sträuchern und Hochstauden-
saum gebildet wird, steht relativ bald als Nahrungs- und Schutz
raum für Ti.ere und Pflanzen zur Verfügung. Daher wirdlfür di.ese
Flächen der volle Wert anerkannt, wie im Bewertungsrahmen vor-
ne sehen

6 . 4 Bild:Dzig€ypg 4er Ergo!%qlq:!nahmen
Mit Hilfe der o.g. Annahmen läßt sich die ökologische Aufwer
tung der Ersatzflächen quantifizi.eien. Dabei wird di.e ökolo-
gische Wertzahl des Ist-Wertes von der des Plan-Wertes abge-

Streuobstwiese 9 . 1 3 5 H2 x

Extensi.vgrünland 14 . 890 Hz x
Wa].drama 6 . 210 H2 x

Feldgehölz 600 H2 x

0,8
0,725
0,7
0,7

7 . 308 ÖWZ
10 . 795 ÖWZ

4 . 347 0WZ
420 ÖWZ

Summe Plan-Wert 30 . 8 3 5 R2 22 . 870 ÜWZ

Plan-Wert
/ . ].st-Wert

Au fwertung

22 . 870 ÖWZ

12 . 334 6wz

10 . 536 ÜWZ

Zu erbringenden
Deniz i.t air das
Baugebiet
" Sportplatz "

4 . 846 ÖWZ

Ve üble i. beide
ë5kologische
Wertzahlen 5 . 690 ÜWZ
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Durch die vorgesehenen Ersatzmaßnahmen wird das vorhandene
Defizit im Plangebiet "Sportplatz" von 4.846 ökologischen
Wertzahlen kompensiert. Der Kompensationsüberschuß von
5.690 6WZ kann für weitere Bauvorhaben der Gemeinde Alt-
leiningen in einen Ersatzflächen-Pool aufgenommen werden.

Der Entwurf des Landespflegerischen Planungsbeitrages als
Bestandteil der Entwurfsbegründung hat zusammen mit der
Entwurfsbegründungr dem Entwurf der Textlichen Festsetzung

ä:: :il:l i::!i:l;t;3:.i.::'äE:'Zell:'::i::T:y.}? ,8:,4$em E':"': '
bis .03.H,4:.d!?.(t.i. . . . . öffentlich ausgelesen.

1{ U. q5.

Der Landespflegeri.sche Planungsbeitrag als BestangËe:jnl .faa,.
der Planbegründung hat dem Satzungsbeschluß vom .<17r:'lqt'g.i.tb>.
zugrunde gelegen

1] 4. .lz. .9i
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